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C'hristentums celbstverständlich auf der €e1[€ das reiche Bildmaterial, das vorwiegend AUS

der Monarchie stand Sämtliche religiösen Ener- dem Archiv SsTamm(t, SOWIE Clie Diözesanchronik
gien wurden daher unterstützend zu 7Zweck 125-259), welche Cdie wichtigsten kEreign1sse
eiInNnes vermeintlichen dleges mobilisiert. Hınzu registerart1g wiedergibt. ESs WAre sicherlich wWwUun-
kam Cdie Deutung des Krlieges als eın Strafgericht schenswert Uun: Cdies darf durchaus als Appell
für durch Clie Menschheit begangene Sünden, verstanden werden Clie übrigen Zeitabschnitte
welches ın einer Art „züchtigenden Pädagogik der Linzer Diözesangeschichte ebenfalls ın ahn-

licher Orm erschliefßen, wodurch Clie einzel-Gottes  ‚6C sich „die Bösen“ richtete, ber
SCHNAUSO uch 1n€e „Tugendschule für Clie Guten“ 1IiCc1H Abschnitte Suk7essive einer diözesanen

Gjesamtchronik anwachsen könnten.WT (97) Wiıe cehr derartige theologische NsAat-
über jeden 7weifel erhaben J1, zeigt sich LiINZ Christian WIiesner

:ohl besten darin, dass celhbst angesichts der
drohenden Uun: letztlich eingetretenen Nieder-
lage Cdies nichts den bischöflichen Aussagen KIRCHENRECHTanderte, sondern lediglich alte uster perpetu-
lert wurden. Hahn, Judıth Schüller, Thomas Wode,Im etzten Aufsatz exemplifziert Ihomas Chriıstian Hg.) Kırchenrecht n den Maedi-Schulte-Umberg die Rolle der 107ese L1inz 1mmM

UVK Verlag, Konstanz, München 2013ri1eg (1 Neı1n, der YSIE Weltkrieg WT (216, AAA Abb., 172 tarb AbD.) Uuroın der Tat kein Religionskrieg, wurde ber den-
2900 (D) uro 2930 (A) ( HF 41,90 ISBENnoch „VOIN1 allen Seliten miıt religiösen Mitteln
Y /8-3-86 /64-4458-8geführt” (110) Dem UfOor geht ın selinem

Beıltrag Cdie Bedeutung der Religion Inner- Häufiger Uun: regelmäfsiger 1st ın den zurücklie-
halb des Krleges, Iso welchen Beıltrag 61€ für genden Jahren Religion 1mmM Allgemeinen SOWIE
Cdie Moral der Soldaten eistet. Von besonderer Clie Katholische Kirche 1mmM Speziellen Gegen-
Bedeutung WT ın jedem Fall Cdie Frontreise stand medialer Berichterstattung Uun: Öffentli-
des Linzer Bischofs Gföllner VO  3 1917 den her Debatte geworden. e timmen der Katho-
1SON7ZO un: die Tiroler ront, Cdie Moral ischen Kirche SOWIE der Theologie katholischer
der oberösterreichischen Soldaten, Cdie nach Pragung sSind jedoch ın der deutschsprachigen
anfänglicher Kriegsbegeisterung 1mmM Verlauf Medienlandschaft 11UT wen1g vernehmen Uun:
des Krleges Immer mehr der Ernüchterung SC- gerade Cdie theologische Wissenschaft vermittelt
wichen WAäl, wieder heben uch nach 1900 ihre Frkenntnisse Uun: Ergebnisse 11UT selten
WT Cdie Kirche 1n€e feste Stutze der Monarchie. 1n€e breitere, nicht genumn kirchlich gepragte
Gföllner celhbst führte . „gleichsam als ge1st- Offentlichkeit. Journalistinnen Uun: Journalisten
licher Heerführer |sich fühlen| Jjenen I1- zıl1eren ın ihren Beıitragen Uun: Berichten 11UT ın
über, Cdie mıt ihren Waflen Uun: mıt ihrem Leben seltenen Fällen Theologinnen Uun: Theologen,
1ISCTE höchsten uter cschützen: Vaterland Uun: Konsultationen Uun: Interviews kirchenrecht-
Kirche“ (1 13) DDas Armeeoberkommando hatte licher kxpertinnen Uun: Ekxperten lassen sich

kaum ausmachen. Eın Wissenstransfer kano-längst den wichtigen Wert der Religion für cdas
Durchhalten der Soldaten erkannt Uun: SEeI7(E nistischer Fachinhalte In 1n€e breitere Offent-

der YON! auf Feldkuraten. In Anbetracht der ichkeit durch cdas Mittel der massenmedialen
sich verschlimmernden prekären Lage wichen Berichterstattung findet de facto nicht
Cdie Erklärungsmuster der Feldkleriker aller- e VOo  3 Judith ahn (Lehrstuhl für KI1Ir-
dings Immer welter auf cdas ENSEILS AUS Uun: ak- chenrecht der Unıiversita: Bochum), Ihomas
zentulerten das Verständnis des Soldatentodes Schüller (Institut für Kanonisches Recht der
als christliches ÖOpfer, cdas sich AT 1mM Sinne Unıiversita: Münster) SOWIE Projektmitarbeiter
eiInNnes Martyrers N1€ durchsetzen konnte, ber C'hristian Wode vorgelegte Studie dokumen-
innerhalb des Kkatholischen Diskurses durchaus 1er Cdie Ergebnisse des VOo  3 der Fritz-Ihyssen
1n€e ähe ZuUu!r Heiligkeit aufwies. Stiftung 1mmM /eitraum ÖT geförderten

Insgesamt bietet der Band einen E1In- Forschungsprojekts ‚Kirchenrecht ın den Medi-
blick ın eın Jahrzehnt Geschichte einer noch en Im Mittelpunkt des Projekts stand Cdie rage,
Jungen 10Z€ESE, Clie sich Anfang des Jahr- ın welcher Hinsicht kirchenrechtliche un: kır-
hunderts den Herausforderungen der e1t stel- chenpolitische Fragestellungen ın den Fokus
len IMNUSSLE Nicht unerwähnt bleiben sollte uch der Medienberichterstattung geraten, wobeil
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Christentums selbstverständlich auf der Seite 
der Monarchie stand. Sämtliche religiösen Ener-
gien wurden daher unterstützend zum Zweck 
eines vermeintlichen Sieges mobilisiert. Hinzu 
kam die Deutung des Krieges als ein Strafgericht 
für durch die Menschheit begangene Sünden, 
welches in einer Art „züchtigenden Pädagogik 
Gottes“ sich gegen „die Bösen“ richtete, aber 
genauso auch eine „Tugendschule für die Guten“ 
war (97). Wie sehr derartige theologische Ansät-
ze über jeden Zweifel erhaben waren, zeigt sich 
wohl am besten darin, dass selbst angesichts der 
drohenden und letztlich eingetretenen Nieder-
lage dies nichts an den bischöfl ichen Aussagen 
änderte, sondern lediglich alte Muster perpetu-
iert wurden.

Im letzten Aufsatz exemplifi ziert Th omas 
Schulte-Umberg die Rolle der Diözese Linz im 
Krieg (110–124). Nein, der Erste Weltkrieg war 
in der Tat kein Religionskrieg, wurde aber den-
noch „von allen Seiten mit religiösen Mitteln 
geführt“ (110). Dem Autor geht es in seinem 
Beitrag um die Bedeutung der Religion inner-
halb des Krieges, also welchen Beitrag sie für 
die Moral der Soldaten leistet. Von besonderer 
Bedeutung war in jedem Fall die Frontreise 
des Linzer Bischofs Gföllner von 1917 an den 
Isonzo und die Tiroler Front, um die Moral 
der oberösterreichischen Soldaten, die nach 
anfänglicher Kriegsbegeisterung im Verlauf 
des Krieges immer mehr der Ernüchterung ge-
wichen war, wieder zu heben. Auch nach 1900 
war die Kirche eine feste Stütze der Monarchie. 
Gföllner selbst führte an, „gleichsam als geist-
licher Heerführer [sich zu fühlen] jenen gegen-
über, die mit ihren Waff en und mit ihrem Leben 
unsere höchsten Güter schützen: Vaterland und 
Kirche“ (113). Das Armeeoberkommando hatte 
längst den wichtigen Wert der Religion für das 
Durchhalten der Soldaten erkannt und setzte 
an der Front auf Feldkuraten. In Anbetracht der 
sich verschlimmernden prekären Lage wichen 
die Erklärungsmuster der Feldkleriker aller-
dings immer weiter auf das Jenseits aus und ak-
zentuierten das Verständnis des Soldatentodes 
als christliches Opfer, das sich zwar im Sinne 
eines Märtyrers nie durchsetzen konnte, aber 
innerhalb des katholischen Diskurses durchaus 
eine Nähe zur Heiligkeit aufwies.

Insgesamt bietet der Band einen guten Ein-
blick in ein Jahrzehnt Geschichte einer noch 
jungen Diözese, die sich Anfang des 20. Jahr-
hunderts den Herausforderungen der Zeit stel-
len musste. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch 

das reiche Bildmaterial, das vorwiegend aus 
dem Archiv stammt, sowie die Diözesanchronik 
(125–259), welche die wichtigsten Ereignisse 
registerartig wiedergibt. Es wäre sicherlich wün-
schenswert – und dies darf durchaus als Appell 
verstanden werden –, die übrigen Zeitabschnitte 
der Linzer Diözesangeschichte ebenfalls in ähn-
licher Form zu erschließen, wodurch die einzel-
nen Abschnitte sukzessive zu einer diözesanen 
Gesamtchronik anwachsen könnten.
Linz Christian Wiesner

KIRCHENRECHT

Hahn, Judith / Schüller, Thomas / Wode, 
Christian (Hg.): Kirchenrecht in den Medi-
en. UVK Verlag, Konstanz, München 2013. 
(216, 18 s/w Abb., 12 farb. Abb.) Pb. Euro 
29,00 (D) / Euro 29,30 (A) / CHF 41,90. ISBN 
978-3-86764-448-8.

Häufi ger und regelmäßiger ist in den zurücklie-
genden Jahren Religion im Allgemeinen sowie 
die Katholische Kirche im Speziellen Gegen-
stand medialer Berichterstattung und öff entli-
cher Debatte geworden. Die Stimmen der Katho-
lischen Kirche sowie der Th eologie katholischer 
Prägung sind jedoch in der deutschsprachigen 
Medienlandschaft  nur wenig zu vernehmen und 
gerade die theologische Wissenschaft  vermittelt 
ihre Erkenntnisse und Ergebnisse nur selten an 
eine breitere, nicht genuin kirchlich geprägte 
Öff entlichkeit. Journalistinnen und Journalisten 
zitieren in ihren Beiträgen und Berichten nur in 
seltenen Fällen Th eologinnen und Th eologen, 
Konsultationen und Interviews kirchenrecht-
licher Expertinnen und Experten lassen sich 
kaum ausmachen. Ein Wissenstransfer kano-
nistischer Fachinhalte in eine breitere Öff ent-
lichkeit durch das Mittel der massenmedialen 
Berichterstattung fi ndet de facto nicht statt.

Die von Judith Hahn (Lehrstuhl für Kir-
chenrecht der Universität Bochum), Th omas 
Schüller (Institut für Kanonisches Recht der 
Universität Münster) sowie Projektmitarbeiter 
Christian Wode vorgelegte Studie dokumen-
tiert die Ergebnisse des von der Fritz-Th yssen 
Stift ung im Zeitraum 2011–2013 geförderten 
Forschungsprojekts ‚Kirchenrecht in den Medi-
en‘. Im Mittelpunkt des Projekts stand die Frage, 
in welcher Hinsicht kirchenrechtliche und kir-
chenpolitische Fragestellungen in den Fokus 
der Medienberichterstattung geraten, wobei 
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1mmM Rahmen der empirischen Untersuchung auf Cdialen Berichterstattung darzustellen, AUS dem
Kasıs der Berichterstattung der Hauptnachrich- untersuchten Material ın erstier L1Inıe „inhalt-
tensendungen der bundesdeutschen Öftentlich- liche kigenarten der Berichterstattung miıt kir-
rechtlichen Rundfunkanstalten Uun: /Z.U0F chenrechtlichem Kern herausgearbeitet Uun:
das Datenmaterijal erhoben wurde Um den untersucht“ (21) wurden.
dial vermittelten Kommunikationsprozess über [Das dritte Uun: vIerte Hauptkapitel 67-66
Kirche nachzeichnen können, geraten ın sSind der Erhebung, Analyse Uun:
der Datenerhebung VOT allem Medienformate Interpretation des umfangreichen aten-
ın den Blick, welche ın besonderer Welse E1In- materjals gewidmet. Zunächst wird 1mmM dritten
fluss auf die gesellschaftliche Meinungsbildung Hauptkapitel grundsätzlich analysiert, welche
nehmen. Bedeutung Kirche, Religion Uun: Glaube ın den

In der Ausarbeitung gliedert sich Clie Pu- Ööffentlich-rechtlichen Nachrichten des Jahres
blikation ın sechs Hauptkapitel un: einen AÄAn- 2010 zukam, anschließend 1mmM vierten
hang, welcher neben einem Literaturverzeich- Hauptkapitel dezidiert Cdie Relevanz des Rechts
N1Ss SOWIE den Codiersheets ZuUu!r Datenerhebung der Kirche ın der medialen Berichterstattung
der Studie den Leserinnen un: Lesern uch erheben. Kirche, Religion un: Glaube 1mmM All-
Übersichten ZuUu!r Verwendung kirchenrecht- gemeinen spielen dem ausgewerteten Materijal
licher Fachtermini]| 1mmM untersuchten aften- des Jahres 2010 zufolge ebenso 1n€e erkennbare

Rolle ın den Öffentlich-rechtlichen Nachrich-material un: verschiedene Tabellen ZuUu!r QUAIL-
titatıven Auswertung der aten bereitstellt. [Das tensendungen (64 66), WI1IE uch speziell kır-
kurze erstie Hauptkapitel 11-15 führt srund- chenrechtliche Ihemen un: Inhalte häufig Uun:
sätzlich das Ihema ‚DE Kirche un: Cdie Me- regelmäßig Gegenstand der Berichterstattung
dien‘ heran, indem knapp auf Cdie /7usammen- (12 1) 436 eıtrage betrafen 1mmM Jahr 2010
hänge der Kirche als Glaubensgemeinschaft IMn 1n€e der beide der oroßen christlichen Kirchen
Rechtsgestalt ın ihrer konkreten Beziehung ın Deutschland, wobel eın kKklares Ungleichge-
den Massenmedien als „Instrumente der gesell- wicht verzeichnen Ist, Ca 303 Berichte allein
cschaftlichen Wirklichkeitserzeugung” (11) e1IN- Cdie katholische Kirche zu Gegenstand der BKe-

wird In diesen Medien, näherhin 1ın richterstattung hatten. [ Meses Ungleichgewicht
den durch Cdie Studie ın den Blick SCHOMLIMNENE begründen Cdie Verfasser „mit der » In-
Nachrichtensendungen, 1st Kirche als Gegen- szenierungsfähigkeit« der katholischen Kirche
stand der Berichterstattung regelmäßig prasent Clie 1mmM Vergleich ZuUu!r evangelischen Kirche
un: ın der Einschätzung der Journalistinnen hoch 1st Zahlreiche Veranstaltungen der kKa-
un: Journalisten Immer noch eın gesellschafts- tholischen Kirche haben » Eventcharakter«
relevanter Faktor (14 f.) sSind Cdie Weltjugendtage, Katholikentage, apst-

In Folge wird 1mmM Zzweıten Hauptkapitel (17—- besuche un: Cdie liturgischen Felern hohen
40), 1mmM Rahmen der detaillierten Darstellung der kirchlichen Felertagen Momente religiöser In-
Methodik 24-40 SOWIE der Ausgangssituation Szenlerung, Clie Öffentliche Wahrnehmung PIO-
der Studie, 1mmM Anschluss 1n€e knappe [ )ar- duzieren.“ (64 f.) Darüber hinaus stellt sich 1mmM
stellung der medialen Berichterstattung über Clie Rahmen innerkirchlicher Skandale regelmäßig
kirchenrechtlich relevanten Inhalte der (‚AUSde 1n€e hohe Prasenz der (katholischen) Kirche
Wilkhamson Uun: Zapp ın den deutschen Medien ın den Medien eın (65) Analysiert werden ın
17-20 Clie Ausgangsthese der Studie formu- diesem ınn 1mmM fünften Hauptkapitel der Studie
liert Der TIhese zufolge hat Kirchenrecht ın den 1mmM Rahmen der 508 ‚Kanonistischen FEinzel-
medialen Berichten über Kirche regelmäfßig betrachtungen konkret Cdie Berichterstattung
selnen Platz, dass Clie Berichterstattung über 1mmM Rahmen des 508 ‚Missbrauchsskandals
kirchliche IThemen nicht hne den €ezug auf Clie 127-135), des ‚Falls Mixa‘ 136—-140), Cdie BKe-
rechtlichen Aspekte Uun: Clie Rechtsgestalt der richterstattung Ihemen des kirchlichen

Arbeitsrechts anhand Zweler konkreter Ent-Kirche geschehen kann. Um Clie „kirchenrecht-
lichen Nachrichtengehalte miıt Nachrichtenwert scheidungen des Europäischen Gerichtshofs für

Menschenrechte (14 58) SOWIE des Weilnterenerfassen, wurde ın der Analyse der medial
vermittelten Diskurse erhoben, Inwiıewelt KI1Ir- Cdie mediale Aufarbeitung des /weiten Okume-
chenrecht ın der alltäglichen Medienbericht- nischen Kirchentags ın München 158- 70)
erstattung prasent e  ist, (2 1) wobei, mıt dem Ziel, In eZUg auf konkrete kirchenrechtliche
Cdie Funktion des kirchlichen Rechts ın der Fragestellungen un: Sachverhalte als eigenstan-
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im Rahmen der empirischen Untersuchung auf 
Basis der Berichterstattung der Hauptnachrich-
tensendungen der bundesdeutschen öff entlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF 
das Datenmaterial erhoben wurde. Um den me-
dial vermittelten Kommunikationsprozess über 
Kirche nachzeichnen zu können, geraten so in 
der Datenerhebung vor allem Medienformate 
in den Blick, welche in besonderer Weise Ein-
fl uss auf die gesellschaft liche Meinungsbildung 
nehmen.

In der Ausarbeitung gliedert sich die Pu-
blikation in sechs Hauptkapitel und einen An-
hang, welcher neben einem Literaturverzeich-
nis sowie den Codiersheets zur Datenerhebung 
der Studie den Leserinnen und Lesern auch 
Übersichten zur Verwendung kirchenrecht-
licher Fachtermini im untersuchten Daten-
material und verschiedene Tabellen zur quan-
titativen Auswertung der Daten bereitstellt. Das 
kurze erste Hauptkapitel (11–15) führt grund-
sätzlich an das Th ema ‚Die Kirche und die Me-
dien‘ heran, indem knapp auf die Zusammen-
hänge der Kirche als Glaubensgemeinschaft  in 
Rechtsgestalt in ihrer konkreten Beziehung zu 
den Massenmedien als „Instrumente der gesell-
schaft lichen Wirklichkeitserzeugung“ (11) ein-
gegangen wird. In diesen Medien, näherhin in 
den durch die Studie in den Blick genommenen 
Nachrichtensendungen, ist Kirche als Gegen-
stand der Berichterstattung regelmäßig präsent 
und in der Einschätzung der Journalistinnen 
und Journalisten immer noch ein gesellschaft s-
relevanter Faktor (14 f.).

In Folge wird im zweiten Hauptkapitel (17–
40), im Rahmen der detaillierten Darstellung der 
Methodik (24–40) sowie der Ausgangssituation 
der Studie, im Anschluss an eine knappe Dar-
stellung der medialen Berichterstattung über die 
kirchenrechtlich relevanten Inhalte der Causae 
Williamson und Zapp in den deutschen Medien 
(17–20) die Ausgangsthese der Studie formu-
liert. Der Th ese zufolge hat Kirchenrecht in den 
medialen Berichten über Kirche regelmäßig 
seinen Platz, so dass die Berichterstattung über 
kirchliche Th emen nicht ohne den Bezug auf die 
rechtlichen Aspekte und die Rechtsgestalt der 
Kirche geschehen kann. Um die „kirchenrecht-
lichen Nachrichtengehalte mit Nachrichtenwert 
zu erfassen, wurde in der Analyse der medial 
vermittelten Diskurse erhoben, inwieweit Kir-
chenrecht in der alltäglichen Medienbericht-
erstattung präsent ist,“ (21) wobei, mit dem Ziel, 
die Funktion des kirchlichen Rechts in der me-

dialen Berichterstattung darzustellen, aus dem 
untersuchten Material in erster Linie „inhalt-
liche Eigenarten der Berichterstattung mit kir-
chenrechtlichem Kern herausgearbeitet und 
untersucht“ (21) wurden.

Das dritte und vierte Hauptkapitel (67–66 
u. 67–125) sind der Erhebung, Analyse und 
Interpretation des umfangreichen Daten-
materials gewidmet. Zunächst wird im dritten 
Hauptkapitel grundsätzlich analysiert, welche 
Bedeutung Kirche, Religion und Glaube in den 
öff entlich-rechtlichen Nachrichten des Jahres 
2010 zukam, um anschließend im vierten 
Hauptkapitel dezidiert die Relevanz des Rechts 
der Kirche in der medialen Berichterstattung zu 
erheben. Kirche, Religion und Glaube im All-
gemeinen spielen dem ausgewerteten Material 
des Jahres 2010 zufolge ebenso eine erkennbare 
Rolle in den öff entlich-rechtlichen Nachrich-
tensendungen (64 u. 66), wie auch speziell kir-
chenrechtliche Th emen und Inhalte häufi g und 
regelmäßig Gegenstand der Berichterstattung 
waren (121). 436 Beiträge betrafen im Jahr 2010 
eine oder beide der großen christlichen Kirchen 
in Deutschland, wobei ein klares Ungleichge-
wicht zu verzeichnen ist, da 393 Berichte allein 
die katholische Kirche zum Gegenstand der Be-
richterstattung hatten. Dieses Ungleichgewicht 
begründen die Verfasser u. a. „mit der »In-
szenierungsfähigkeit« der katholischen Kirche 
[…], die im Vergleich zur evangelischen Kirche 
hoch ist. Zahlreiche Veranstaltungen der ka-
tholischen Kirche haben »Eventcharakter« so 
sind die Weltjugendtage, Katholikentage, Papst-
besuche und die liturgischen Feiern an hohen 
kirchlichen Feiertagen Momente religiöser In-
szenierung, die öff entliche Wahrnehmung pro-
duzieren.“ (64 f.) Darüber hinaus stellt sich im 
Rahmen innerkirchlicher Skandale regelmäßig 
eine hohe Präsenz der (katholischen) Kirche 
in den Medien ein (65). Analysiert werden in 
diesem Sinn im fünft en Hauptkapitel der Studie 
im Rahmen der sog. ‚Kanonistischen Einzel-
betrachtungen‘ konkret die Berichterstattung 
im Rahmen des sog. ‚Missbrauchsskandals‘ 
(127–135), des ‚Falls Mixa‘ (136–140), die Be-
richterstattung zu Th emen des kirchlichen 
Arbeitsrechts anhand zweier konkreter Ent-
scheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (141–158) sowie des Weiteren 
die mediale Aufarbeitung des Zweiten Ökume-
nischen Kirchentags in München (158–170).

In Bezug auf konkrete kirchenrechtliche 
Fragestellungen und Sachverhalte als eigenstän-
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dige un: alleinstehende Berichtsinhalte stellen rechtlich NOormatıve Ansprüche der Kirche 1N-
Cdie Verfasser fest, dass diese 1mmM Vergleich nerhalb der gesellschaftlichen Sphäre, Cdie als
allgemeinen Nachrichtenbeiträgen miıt kır- übergrifiige kirchliche Einflussnahme auf Cdie
chenrechtlichen Bezugen selten bis Sal nicht staatliche Rechtskultur gedeutet werden.“ (174)
verzeichnen sind. Unmittelbare un: ausdrück- en Verfassern 1st zuzustimmen, WE 61€ for-
liche Verwelse Uun: Bezuge den kirchlichen dern, dass, „den Verdacht aus|zu|räumen,
Rechtsnormen lassen sich 11UT vereinzelt fest- miıt ihrem Regelungsanspruch Flemente VOI -

cstellen. „Materielles Kirchenrecht celbst 1st modernen Rechts ın Clie gesellschaftliche Arena
mıt kein wesentlicher Bestandteil der Bericht- hineinzutragen‘ (174) seItens der Kirche Pra-
erstattung über kirchenrechtlich Uun: -politisch SET1 7/ 1mmM Öffentlichen Diskurs unumgänglich lst
bedeutsame Themen.“ (122) Kirchenrechtliche uch Clie timmen der Theologie katholischer
Thematiken ın der Regel ın Berichte e1IN- Pragung, näherhin der kanonistischen Fachexv-
gebettet, welche weltere un: zume1lst der recht- pertinnen Uun: -eXperten, sSind dazu aufgerufen,
lichen Materıie übergeordnete Ihemen zu sich ın Öftentlichen Debatten positionleren
Inhalt hatten, wobe!i „eIn kirchenrechtlicher Uun: plausibilisieren, Cdie kirchlich-theo-
Nachrichtenanteil eın 1NweIls darauf [ ist logische Anschlussfähigkeit cdas staatliche
dass 1n€e Nachrichtenmaterie als bedeutsam Rechtsverständnis AUSZUWEISEN.
angesehen wird un: dementsprechend Intensıiv e VO  3 den Verfassern vorgelegte Studie
journalistisch aufgearbeitet wurde, WAS sich eistet einen wertvollen Beltrag, indem auf-
regelmäfßig ın einer entsprechenden eltrags- gezeigt wird, dass einerseIts Kirche, Religion
länge niederschlägt.” (122) Uun: Glaube 1mmM Allgemeinen 1n€e erkennbare

Hinsichtlich der eingangs angesproche- Rolle ın den Öftentlich-rechtlichen Nachrichten
1Tiec1HN Problematik des kaum vorhandenen W1S- spielen SOWIE uch speziell kirchenrechtliche
senstransfers kanonistischer Fachinhalte Ihemen Uun: Inhalte häufig Uun: regelmäßig
1n€e breitere Offentlichkeit durch cdas Mittel Gegenstand der Berichterstattung sind e

VOo  3 den Verfassern 1mmM Vorwort der Studieder massenmedialen Berichterstattung 1st
zumerken, dass Cdie Verfasser nach der AÄus- gekündigte ‚exemplarische Tiefenbohrung ın
wertung des Datenmaterials dem Ergebnis Orm einer Folgestudie ZuUuU!T konkreten Medien-
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dige und alleinstehende Berichtsinhalte stellen 
die Verfasser fest, dass diese im Vergleich zu 
allgemeinen Nachrichtenbeiträgen mit kir-
chenrechtlichen Bezügen selten bis gar nicht zu 
verzeichnen sind. Unmittelbare und ausdrück-
liche Verweise und Bezüge zu den kirchlichen 
Rechtsnormen lassen sich nur vereinzelt fest-
stellen. „Materielles Kirchenrecht selbst ist so-
mit kein wesentlicher Bestandteil der Bericht-
erstattung über kirchenrechtlich und -politisch 
bedeutsame Th emen.“ (122) Kirchenrechtliche 
Th ematiken waren in der Regel in Berichte ein-
gebettet, welche weitere und zumeist der recht-
lichen Materie übergeordnete Th emen zum 
Inhalt hatten, wobei „ein kirchenrechtlicher 
Nachrichtenanteil ein Hinweis darauf [ist], 
dass eine Nachrichtenmaterie als bedeutsam 
angesehen wird und dementsprechend intensiv 
journalistisch aufgearbeitet wurde, was sich 
regelmäßig in einer entsprechenden Beitrags-
länge niederschlägt.“ (122)

Hinsichtlich der eingangs angesproche-
nen Problematik des kaum vorhandenen Wis-
senstransfers kanonistischer Fachinhalte in 
eine breitere Öff entlichkeit durch das Mittel 
der massenmedialen Berichterstattung ist an-
zumerken, dass die Verfasser nach der Aus-
wertung des Datenmaterials zu dem Ergebnis 
kamen, dass im gesamten Jahr 2010 lediglich 
zwei kirchenrechtliche Experten in den Haupt-
nachrichtensendungen von ARD und ZDF zu 
Wort kamen. „Damit stellen sie eine Minderheit 
unter den zu kirchlichen Th emen befragten 
Expertinnen und Experten dar.“ (124) Dieser 
Befund weist „in der Tendenz darauf hin, dass 
die Expertenschaft  und Deutungshoheit in 
kirchlichen Rechtsfragen nicht ausschließlich 
den Kirchenrechtswissenschaft lerinnen und 
-wissenschaft lern zugesprochen wird.“ (125)

Die Studie wird abgerundet durch ein Fazit 
der Verfasser (171–175), welches sich in einem 
Ausblick der Zukunft  und Legitimation religiö-
ser Normierungsansprüche und -systeme im sä-
kularen Rechtsraum widmet. Zu diesem Zweck 
gehen die Verfasser über die aus dem Datenma-
terial der Studie ableitbaren Ergebnisse hinaus, 
wenn sie über die Gestaltung des Verhältnisses 
von Staat und Kirche als dauerhaft e Aufgabe 
der Beziehungsgestaltung zweier Rechtsgrößen 
refl ektieren. Mit dem Blick auf die in der Studie 
ausgewertete Berichterstattung wird festgestellt, 
dass „kirchenrechtlicher Anspruch im staatli-
chen Rechtsraum mediale Beißrefl exe aus[löst]. 
So reagiert die Medienöff entlichkeit scharf auf 

rechtlich normative Ansprüche der Kirche in-
nerhalb der gesellschaft lichen Sphäre, die als 
übergriffi  ge kirchliche Einfl ussnahme auf die 
staatliche Rechtskultur gedeutet werden.“ (174) 
Den Verfassern ist zuzustimmen, wenn sie for-
dern, dass, um „den Verdacht aus[zu]räumen, 
mit ihrem Regelungsanspruch Elemente vor-
modernen Rechts in die gesellschaft liche Arena 
hineinzutragen“ (174), seitens der Kirche Prä-
senz im öff entlichen Diskurs unumgänglich ist. 
Auch die Stimmen der Th eologie katholischer 
Prägung, näherhin der kanonistischen Fachex-
pertinnen und -experten, sind dazu aufgerufen, 
sich in öff entlichen Debatten zu positionieren 
und zu plausibilisieren, um die kirchlich-theo-
logische Anschlussfähigkeit an das staatliche 
Rechtsverständnis auszuweisen.

Die von den Verfassern vorgelegte Studie 
leistet einen wertvollen Beitrag, indem auf-
gezeigt wird, dass einerseits Kirche, Religion 
und Glaube im Allgemeinen eine erkennbare 
Rolle in den öff entlich-rechtlichen Nachrichten 
spielen sowie auch speziell kirchenrechtliche 
Th emen und Inhalte häufi g und regelmäßig 
Gegenstand der Berichterstattung sind. Die 
von den Verfassern im Vorwort der Studie an-
gekündigte ‚exemplarische Tiefenbohrung‘ in 
Form einer Folgestudie zur konkreten Medien-
berichterstattung im Rahmen der kirchlichen 
Missbrauchsskandale stellt ein Forschungsvor-
haben dar, dessen Realisierung zu wünschen ist.
Salzburg Andreas E. Graßmann
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◆ Jeggle-Merz, Birgit / Kirchschläger, Wal-
ter / Müller, Jörg (Hg.): Das Wort Gottes 
hören und den Tisch bereiten. Die Liturgie 
mit biblischen Augen betrachten (Luzerner 
biblisch-liturgischer Kommentar zum Ordo 
Missae 2). Verlag Katholisches Bibelwerk, 
Stuttgart 2015. (198) Geb. Euro 29,95 (D) / 
Euro 30,80 (A) / CHF 40,90. ISBN 978-3-460-
33136-5.

Der Wortgottesdienst der Messfeier von der 
Heiligen Schrift  geprägt – allerdings nicht nur 
in den verschiedenen biblischen Lesungen, 
sondern auch in den in jeder Feier gleichblei-
benden Teilen. In bewährter interdisziplinärer 
Synthese aus Bibel- und Liturgiewissenschaft  
widmet sich der zweite Band des an der Uni-
versität Luzern beheimateten Projekts zur bib-

Kirchenrecht / Liturgiewissenschaft


